
Lohnkonto/Lohnjournal

Zu den monatlichen Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers gehört es, für jeden Arbeitnehmer ein 
eigenes Lohnkonto zu führen. Die Aufzeichnungen im Lohnkonto dienen als Grundlage für die Lohn-

steuerbescheinigung, die an das Finanzamt übermittelt wird.

Im Lohnkonto finden Sie im Wesentlichen die Angaben des Arbeitnehmers aus ELStAM, dem Renten-

versicherungsausweis, der Meldung zur Sozialversicherung und aus der monatlichen Abrechnung. 

Zudem wird die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses vermerkt. Das Lohnkonto wird beim Aus-

scheiden des Arbeitnehmers, spätestens am Ende des Kalenderjahrs archiviert und 6 volle Kalender-

jahre aufbewahrt. Zu Beginn eines Kalenderjahrs wird stets ein neues Lohnkonto angelegt.

Wählen Sie Mandantendaten | Auswertungen | Mitarbeiterauswertungen.

Auf der Mandantenebene werden Ihnen die Lohnkonten aller Mitarbeiter bis einschließlich letzter 

Abrechnungsmonat angezeigt.



Im Lohnjournal werden in der Regel die Arbeitsentgelte aller Mitarbeiter, die innerhalb einer Ab-

rechnungsperiode ausgezahlt wurden, aufgelistet. Ausgehend vom Gesamt-Brutto werden sämtliche 

gesetzlichen Abzüge, Netto-Bezüge und Netto-Abzüge bis hin zum Auszahlungsbetrag dokumentiert. 

In welchem Umfang ein Lohnjournal geführt wird, hängt von den Erfordernissen der jeweiligen 

Lohnbuchführung ab und unterliegt keinen gesetzlichen Bestimmungen.

Wählen Sie Mandantendaten | Auswertungen | Mandantenauswertungen.

Auf der Mandantenebene werden Ihnen das Lohnjournal eines bestimmten Abrechnungsmonats und 

das Lohnjournal mit Jahreswerten bis einschließlich letzten abgerechneten angezeigt.
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